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Vergütungsbericht 

Der Vergütungsbericht stellt klar und verständlich die den gegenwärtigen und früheren Mitglie-

dern des Vorstandes und des Aufsichtsrats der PEH Wertpapier AG im Geschäftsjahr 2024 

individuell gewährte und geschuldete Vergütung dar und erläutert diese. Der Bericht entspricht 

den Anforderungen des deutschen Aktiengesetzes (AktG) und den Anforderungen der Wert-

papierinstitutsvergütungsverordnung (WpIVergV) erstellt und enthält alle relevanten Informa-

tionen zur Vergütungspolitik und -praxis unseres Instituts für das Geschäftsjahr 2024. 

Der Vergütungsbericht für das vorangegangene Geschäftsjahr 2023 wurde der Hauptver-

sammlung am 09. August 2024 zur Erörterung vorgelegt. 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Dieser Bericht gilt für alle Mitarbeiter und Führungskräfte unseres Instituts, die als Risikoträger 

identifiziert wurden. Risikoträger sind Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten wesentliche 

Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben. 

Risikoträgeridentifikation 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 5 Risikoträger identifiziert. Die Identifikation erfolgte auf Ba-

sis der Kriterien der WpIVergV und interner Risikobewertungen. Die Kriterien zur Identifikation 

der Risikoträger umfassen: 

• Funktionale Verantwortung: Mitarbeiter, die in Schlüsselpositionen tätig sind und we-

sentliche Entscheidungen treffen, die das Risikoprofil des Instituts beeinflussen. 

• Finanzielle Verantwortung: Mitarbeiter, die für bedeutende finanzielle Transaktionen 

oder Investitionen verantwortlich sind. 

• Risikomanagement: Mitarbeiter, die für die Überwachung und Steuerung von Risiken 

im Institut zuständig sind. 

• Compliance und Recht: Mitarbeiter, die für die Einhaltung gesetzlicher und regulato-

rischer Anforderungen verantwortlich sind. 

Die Identifikation der Risikoträger wurde durch eine umfassende Risikoanalyse und Bewertung 

der beruflichen Tätigkeiten der Mitarbeiter durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse wur-

den dokumentiert und regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass alle relevanten Risiko-

träger erfasst sind. 

 

Verantwortlichkeiten 
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Die Verantwortung für die Vergütungspolitik liegt beim Vorstand und Aufsichtsrat. Vorstand 

und Aufsichtsrat überwachen die Umsetzung der Vergütungspolitik und stellen sicher, dass 

diese den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. 

Ausrichtung an der Strategie des Wertpapierinstituts 

Unsere Vergütungspolitik ist darauf ausgerichtet, die langfristige Strategie und die nachhaltige 

Entwicklung des Instituts zu unterstützen. Die Vergütungssysteme sind so gestaltet, dass sie 

die Interessen der Mitarbeiter mit den Zielen des Instituts in Einklang bringen. 

Angemessenheit der Vergütung und der Vergütungssysteme 

Die Vergütungssysteme wurden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie angemes-

sen und marktgerecht sind. Die Gesamtvergütung setzt sich aus festen und variablen Kompo-

nenten zusammen, wobei die variable Vergütung an die Leistung und die Risikobereitschaft 

der Mitarbeiter gekoppelt ist. 

Allgemeine und besondere Vorgaben für variable Vergütungen 

Die variable Vergütung basiert auf einer Kombination aus individuellen Leistungszielen und 

den finanziellen Ergebnissen des Instituts. Ein Teil der variablen Vergütung wird zurückgestellt 

und erst nach einer mehrjährigen Wartezeit ausgezahlt, um eine nachhaltige Leistung zu för-

dern. 

Zusätzliche Leistungen zur Altersversorgung 

Zusätzlich zur festen und variablen Vergütung bieten wir unseren Mitarbeitern Leistungen zur 

Altersversorgung an. Diese Leistungen sind Bestandteil der Gesamtvergütung und tragen zur 

langfristigen Bindung der Mitarbeiter bei. 

Dokumentationspflichten 

Alle Vergütungsentscheidungen und -prozesse wurden umfassend dokumentiert und sind je-

derzeit nachvollziehbar. Die Dokumentation umfasst die Kriterien für die Festlegung der vari-

ablen Vergütung sowie die Ergebnisse der Risikobewertungen. 

Überprüfung und Anpassung der Vergütungssysteme 

Die Vergütungssysteme wurden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, um sicher-

zustellen, dass sie den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und den strategischen 

Zielen des Instituts entsprechen. Diese Überprüung erfolgt mindestens einmal jährlich. 

Information über Vergütungssysteme 

Wir informieren unsere Mitarbeiter regelmäßig über die Vergütungssysteme und die Kriterien 

für die Festlegung der variablen Vergütung. Diese Transparenz trägt zur Akzeptanz und zum 
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Verständnis der Vergütungspolitik bei. Da bei uns Vorstand und Aufsichtsrat für die Vergü-

tungspolitik verntwortlich sind, haben wir auf die Bildung eines Vergütungsausschusses ver-

zichtet. 

 

 

1 Vergütung der Mitglieder des Vorstandes 

1.1 Das Vergütungssystem im Überblick 

Das Vergütungssystem der PEH ist darauf angelegt, einen wesentlichen Beitrag zur Umset-

zung der Geschäftsstrategie der Gesellschaft zu leisten. Die Geschäftsstrategie der PEH als 

börsennotiertes Unternehmen zielt im Kern auf die kontinuierliche Steigerung des Shareholder 

Value des Unternehmens ab. Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems hat der Auf-

sichtsrat auf eine einfache und klare Anreizstruktur Wert gelegt. Die Leistungen des Vorstands 

sollen angemessen und in Abhängigkeit von der Entwicklung der Gesellschaft und der Zieler-

reichung honoriert werden. Unverhältnismäßigen Schwankungen in der Vorstandsvergütung 

wird durch eine angemessene Gewichtung von festen und variablen Vergütungsbestandteilen 

sowie durch Maximalbeträge vorgebeugt. 

Ziel des Vergütungssystems der PEH für den Vorstand ist es, eine angemessene Vergütung 

unter Berücksichtigung der persönlichen Leistung des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie der 

wirtschaftlichen Lage und des Erfolgs des Unternehmens zu erbringen. Darüber hinaus orien-

tiert sich die Vergütung an branchen- und landesüblichen Standards. 

Neben einer der Größe des Unternehmens, der übernommenen Verantwortung und der Dauer 

der Zugehörigkeit zum Vorstand angemessenen jährlichen Festvergütung sollen die Mitglieder 

des Vorstands eine jährliche Tantieme erhalten. Für die Tantieme werden messbare Ziele und 

Bemessungsgrundlagen festgelegt, die Kernbestandteile der Wachstums- und Wertschöp-

fungsstrategie sind. 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder soll zugleich marktgerecht und wettbewerbsfähig sein. 

Das Vergütungssystem soll dem Aufsichtsrat in einem vorgegebenen Rahmen auch die Mög-

lichkeit belassen, flexibel auf eine sich ändernde wirtschaftliche Lage des Unternehmens so-

wie auf ein sich wandelndes Markt- und Wettbewerbsumfeld reagieren zu können. Mit dem 

Vergütungssystem sollen nachvollziehbare und nachhaltige Anreize für eine engagierte und 

erfolgreiche Unternehmensführung in einem dynamischen Geschäftsumfeld geschaffen 
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werden. Das Vergütungssystem trägt der anspruchsvollen Aufgabe der Vorstandsmitglieder 

Rechnung, die Unternehmensstrategie weiter konsequent umzusetzen. 

Nach § 120a Abs. 1 S. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 

bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des 

nach § 87a AktG vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergütungssystems für die Vorstandsmit-

glieder zu beschließen. 

Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG das Vergü-

tungssystem der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr bestätigt. 

Von der Möglichkeit variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, hat die Gesellschaft  

derzeit keinen Gebrauch gemacht. Hinsichtlich der Anforderungen des § 87a Abs. 1 Nr. 6 AktG 

befindet sich die Gesellschaft derzeit in der Umsetzung und wird ab dem Geschäftsjahr 2025 

die Anforderungen des § 87a Abs. 1 Nr. 6 AktG entsprechend berücksichtigen.  

Außerdem bestätigte die Hauptversammlung das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder 

im Jahr 2021. 

1.2 Struktur des Vergütungssystems 

Die jährliche Vergütung der Vorstandsmitglieder richtet sich nach ihrem Beitrag zum Ge-

schäftserfolg und setzt sich aus einem erfolgsunabhängigen und einer erfolgsabhängigen va-

riablen Komponente zusammen. Die Gesamtvergütung soll in Summe die zweifache erfolgs-

unabhängige Komponente nicht übersteigen. 

Diese Vergütungsstruktur gilt für alle Vorstandsfunktionen einheitlich. Der Aufsichtsrat behält 

sich vor, individuelle Regelungen für einzelne Vorstandsmitglieder festzulegen, sofern nach 

seiner Überzeugung eine zwischen den Vorstandsmitgliedern differenzierte Anreizstruktur er-

forderlich wird. 

1.2.1 Erfolgsunabhängige Vergütung 

Der Aufsichtsrat legt für jedes Vorstandsmitglied eine jährliche erfolgsunabhängige Vergütung 

(Festvergütung) fest, die abhängig von der übertragenen Funktion und Verantwortung, der 

Dauer der Zugehörigkeit zum Vorstand und von branchen- und marktüblichen Rahmenbedin-

gungen ist. Die Festvergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten abzüglich gesetzlicher Ab-

gaben zum Monatsende ausbezahlt. Bei einem unterjährigen Ein- oder Austritt des Vorstands-

mitglieds wird die Festvergütung anteilig (pro rata temporis) gewährt. 

Die vertraglich zugesicherten Nebenleistungen enthalten im Wesentlichen übliche Zusatzleis-

tungen wie Beiträge zu Versicherungen (z.B. Unfall-, Haftpflicht- und 
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Rechtsschutzversicherung) sowie die Überlassung von Kommunikationsgeräten und eines 

Dienstwagens zur betrieblichen und privaten Nutzung. Nicht unter die Nebenleistungen fallen 

der Aufwendungsersatz, auf den Vorstandsmitglieder bereits von Gesetzes wegen einen An-

spruch haben, sowie die Einbeziehung in eine D&O-Versicherung im Interesse der Gesell-

schaft. Ein Altersvorsorgebeitrag soll nicht gewährt werden. 

1.2.2 Erfolgsbezogene Vergütung 

Neben der Festvergütung in Form eines fixen Grundgehalts zahlt die Gesellschaft den Vor-

standsmitgliedern eine erfolgsabhängige variable Vergütung (Bonus). Ziel der Bonusvereinba-

rung ist ein nachhaltiger Jahresüberschuss von mindestens 15 % des Eigenkapitals. Ein Bo-

nus wird nur gezahlt, wenn der Jahresüberschuss mehr als diese 15 % erreicht. In einem 

solchen Fall beträgt der Bonus für den Vorstand 6 % des Jahresüberschusses nach Abzug 

von 15 % Eigenkapitalrendite.  

Von einem möglichen Bonus werden im ersten Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahres, das die 

Grundlage für diesen Bonus darstellt, nur 70 % fällig. Sollte im darauffolgenden zweiten Jahr 

der nachhaltige Jahresüberschuss von 15 % des Eigenkapitals wieder erreicht werden, wer-

den weitere 15 % des für das Vorjahr festgestellten Bonus fällig. Das gleiche gilt für das weitere 

Folgejahr. Wird die Eigenkapitalrendite nicht erreicht, entfällt der Bonus für das abgelaufene 

Geschäftsjahr und der noch nicht fällige Bonus für vorangegangene Jahre. 

Maßgeblich für die Bemessung des jährlichen Bonus ist der Konzernjahresüberschuss der 

PEH am Ende des jeweiligen vorhergehenden Geschäftsjahres. Der Bonus ist in jedem Fall 

auf die Höhe der Festvergütung beschränkt („cap“). 

Der Aufsichtsrat kann anstelle der Eigenkapitalrendite oder zusätzlich dazu andere finanzielle 

Kennzahlen festlegen, sofern er zu der Überzeugung gelangt, dass diese als Steuerungsgrö-

ßen für die Entwicklung der Gesellschaft besser geeignet sind. Bei seiner Entscheidung über 

die Festlegung und Gewichtung der Steuerungsgrößen achtet der Aufsichtsrat darauf, dass 

eine kontinuierlich wirkende Anreizstruktur besteht. 

1.2.3 Maximalvergütung 

Aus der Festvergütung und dem seiner Höhe nach auf den Betrag der Festvergütung begrenz-

ten jährlichen Bonus kann für jedes Geschäftsjahr der maximale Aufwand der Gesellschaft für 

ein Vorstandsmitglied rechnerisch abgeleitet werden. Darüber hinaus legt das vom Aufsichts-

rat vorgeschlagene Vergütungssystem gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG einen absoluten 

Betrag von € 1 Mio. als maximale Höhe der in einem Geschäftsjahr gewährten Vergütung an 

ein Vorstandsmitglied fest (Maximalvergütung). Bei der Maximalvergütung handelt es sich 
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nach ihrer aktienrechtlichen Konzeption nicht um die vom Aufsichtsrat angestrebte Vergü-

tungshöhe. Sie setzt lediglich eine absolute Obergrenze der unter dem Vergütungssystem er-

reichbaren Gesamtjahresvergütung und ist deutlich von der angestrebten Vergütungshöhe zu 

unterscheiden. 

1.2.4 Außergewöhnliche Entwicklungen und 
Abweichungsmöglichkeiten 

Die Kriterien für die Bemessung der erfolgsabhängigen Vergütung werden im Verlauf eines 

Geschäftsjahres nicht geändert. Eine nachträgliche Änderung der Bemessungskriterien oder 

der Zielwerte ist ausgeschlossen. 

Außergewöhnlichen Entwicklungen, die zu einer unangemessen hohen Vergütung eines Vor-

standsmitglieds führen könnten, wird durch die Begrenzung des jährlichen Bonus entgegen-

gewirkt. Führen außergewöhnliche Entwicklungen zu einer unangemessen niedrigen Vergü-

tung, kann die Gesellschaft auf Beschluss des Aufsichtsrats einem Vorstandsmitglied im Falle 

besonderer Leistungen und Erfolge eine Ermessenstantieme gewähren. 

Der Aufsichtsrat kann gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG vorübergehend von dem Vergütungs-

system abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft 

notwendig ist und das Vergütungssystem das Verfahren des Abweichens sowie die Bestand-

teile des Vergütungssystems benennt, von denen abgewichen werden kann. Ein solches Ab-

weichen setzt einen ausdrücklichen Beschluss des Aufsichtsrats voraus, in dem die Dauer der 

Abweichung, die Abweichung als solche sowie der konkrete Grund hierfür festzustellen sind. 

Dabei kann der Aufsichtsrat von den Regelungen zum Verfahren, zur Vergütungsstruktur und 

-höhe sowie von einzelnen Vergütungsbestandteilen abweichen. Gründe für eine Abweichung 

können innere Umstände, zum Beispiel eine wesentlich veränderte Unternehmensstrategie 

oder äußere Umstände wie eine schwere Wirtschaftskrise sein. 

1.3 Vertragslaufzeiten und Beendigung der 
Vorstandstätigkeit 

Der Aufsichtsrat beachtet bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie bei der Dauer 

der Vorstandsverträge die aktienrechtlichen Vorgaben des § 84 AktG und die Empfehlungen 

des Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglie-

der werden bei Erstbestellungen in der Regel eine Laufzeit von drei Jahren nicht übersteigen. 

Bei wiederholten Bestellungen oder Verlängerungen der Amtszeit liegt die gesetzliche Maxi-

mallaufzeit bei fünf Jahren. 
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Der Aufsichtsrat kann für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

mit dem Vorstandsmitglied eine Abfindung in Höhe von bis zur zweifachen Jahresvergütung 

(Abfindungs-cap) vereinbaren. Beträgt die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags weniger als 

zwei Jahre, reduziert sich die Abfindung zeitanteilig. Im Fall einer außerordentlichen Kündi-

gung des Anstellungsverhältnisses durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund wird keine 

Abfindung gewährt. Maßgeblich für die Berechnung des Abfindungs-Cap ist die Summe aus 

Festvergütung und Bonus für das letzte volle Geschäftsjahr vor dem Ende des Anstellungs-

vertrags. 

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags durch 

ein Vorstandsmitglied infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) werden grundsätz-

lich nicht vereinbart. Sofern der Aufsichtsrat derartige Leistungen ausnahmsweise vereinbart, 

wird er darüber berichten. 

Der Aufsichtsrat kann mit Vorstandsmitgliedern nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkun-

gen vereinbaren, die eine von der Gesellschaft zu zahlende Karenzentschädigung für die 

Dauer des Bestehens des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots von bis zu zwei Jahren vor-

sehen. 

Der Dienstvertrag von Herrn Stürner läuft bis zum 31. März 2029. Es bestehen keine Rege-

lungen zur Abfindung bei vorzeitiger Abberufung oder zur Altersversorgung des Vorstands. 

1.4 Höhe der Vergütung des Vorstands 

1.4.1 Aktive Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2024 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die den aktiven Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2024 

und 2023 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Demnach 

enthält die Tabelle alle Beträge, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im Berichtszeitraum 

tatsächlich zugeflossen sind („gewährte Vergütung“) sowie alle rechtlich fälligen, aber bisher 

nicht zugeflossenen Vergütungen („geschuldete Vergütung“). 

     

Vorstandsvorsitzender 

Martin Stürner 
  

Gewährte Vergütung (in T€) 2024 2023 

Erfolgsunabhängige 

Vergütung 
Festvergütung 360 360 

Nebenleistungen (z.B. Sachbezüge) 0 0 

Summe 360 360 

Bonus 2023 82 0 
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Erfolgsbezogene 

Vergütung 
Bonus 2024 0 0 

Summe 82 360 

 

Versorgungsaufwand 0 0 

Gesamtvergütung 442 360 

    

    

Vorstandsvorsitzender 

Martin Stürner 
  

Geschuldete Vergütung (in T€) 2024 2023 

Erfolgsunabhängige 

Vergütung 
Festvergütung 0 0 

Nebenleistungen (z.B. Sachbezüge) 0 0 

Summe 0 0 

Erfolgsbezogene 

Vergütung 
Bonus 2023 12 40 

Bonus 2024 120 0 

Summe 132 40 

 

Versorgungsaufwand 0 0 

Gesamtvergütung 132 40 

    

 

1.4.2 Frühere Mitglieder des Vorstands 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die den früheren Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2024 

gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Im Einklang mit § 162 

Abs. 5 AktG werden personenbezogene Angaben für ehemalige Vorstandsmitglieder unterlas-

sen, sofern sie vor dem 31. Dezember 2011 aus dem Vorstand ausgeschieden sind. 

Frühere Mitglieder des Vorstands 

Peter Hubner 
 

Gewährte Vergütung (in T€) 2024 

Feste und variable 

Vergütung 
Nebenleistungen (z.B. Sachbezüge)  

Sonstiges  

Summe  

Pensionen Rente  

Summe  

 Gesamtvergütung  

   

 

2 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft wie folgt fest-

gesetzt.   
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Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine Vergütung von € 20.000 pro Geschäftsjahr. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 40.000,00 pro Geschäftsjahr. 

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 30.000,00 pro Geschäftsjahr. 

2.1 Erläuterung zum Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsrats-

mitglieder der PEH Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Überwachung 

der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und 

zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste jährliche Vergütung. Die Festver-

gütung je Geschäftsjahr beträgt € 20.000,00. Abweichend hiervon erhält der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats € 40.000,00 und sein Stellvertreter € 30.000,00 je Geschäftsjahr. Die jeweilige 

Höhe der festen Vergütung berücksichtigt die konkrete Funktion und die Verantwortung der 

Mitglieder des Aufsichtsrats. Ferner erhalten die Aufsichtsratsmitglieder ihre Auslagen ersetzt. 

Eine erfolgsabhängige variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge oder Ziele 

abhängt, ist nicht vorgesehen. Die Vergütung kann daher nur eingeschränkt auf die Geschäfts-

strategie ausgerichtet werden und nur bedingt auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft 

Einfluss nehmen. Das Fehlen erfolgsabhängiger Vergütungsbestandteile soll sicherstellen, 

dass alle Entscheidungen des Aufsichtsrats ohne Berücksichtigung etwaiger persönlicher Vor-

teile durch eine erhöhte Aufsichtsratsvergütung getroffen werden. Damit wird der unabhängi-

gen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung getragen, die auf die lang-

fristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. 

Der Anspruch auf Zahlung der Festvergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig. Auf-

sichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat ange-

hört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. 

Gemäß § 113 Abs. 3 S. 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung einer börsennotierten 

Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu be-

schließen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. 

Im Jahr 2021 bestätigte die Hauptversammlung das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmit-

glieder. 
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2.2 Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024 

und 2023 gewährte Vergütung gemäß § 162 Abs.1 Satz 1 AktG. In den Geschäftsjahren liegt 

keine geschuldete Vergütung vor. 

    

    

Aufsichtsratvergütung 2024    

Gewährte Vergütung (in T€) 
Feste 

Vergütung 
Auslagen 

Gesamt- 

vergütung 

Rudolf Locker 40 1 41 

Gregor Langer 30 4 34 

Prof. Dr. Hermann Wagner 20 0 20 

Summe 90 5 95 

    

    

Aufsichtsratvergütung 2023    

Gewährte Vergütung (in T€) 
Feste 

Vergütung 
Auslagen 

Gesamt- 

vergütung 

Rudolf Locker 40 0 40 

Gregor Langer 30 0 30 

Prof. Dr. Hermann Wagner 20 0 20 

Summe 90 0 90 

    

 

3 Aktienbesitz des Vorstandes und Aufsichtrats 
Zum 31. Dezember 2024 hielten Herr Martin Stürner als Mitglied des Vorstandes 481.569 

Stückaktien der PEH Wertpapier AG, Herr Rudolf Locker als Mitglied des Aufsichtsrats 

177.857 Stückaktien der PEH Wertpapier AG und Herr Gregor Langer als Mitglied des Auf-

sichtsrats 11.500 Stückaktien der PEH Wertpapier AG. Es gibt keine weiteren zugesagten 

Aktien. 

4 Vergleichende Darstellung der 
Ertragsentwicklung und der jährlichen 
Veränderung der Vergütung 

Die nachfolgende Tabelle stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG die Ertragsentwicklung 

von PEH, die jährliche Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des 
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Aufsichtsrats sowie jährliche Veränderung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitneh-

mern auf Vollzeitäquivalenzbasis über die letzten fünf Geschäftsjahre dar. 

Die Ertragsentwicklung wird anhand der Konzern-Kennzahlen Jahresüberschuss, Eigenkapital 

und Eigenkapitalrendite abgebildet. Letzteres ist als wesentliche Steuerungsgröße auch Teil 

der finanziellen Ziele der variablen Vergütung (Bonus) des Vorstands und hat somit maßgeb-

lichen Einfluss auf die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Vorstands. Ergänzend dazu wird 

die Entwicklung des Jahresüberschusses der PEH AG gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 17 HGB dar-

gestellt.  

Für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wird die im jeweiligen Geschäftsjahr 

gewährte und geschuldete Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG dargestellt.  

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer wird auf die Voll- und 

Teilzeitmitarbeiter einschließlich Werkstudenten abgestellt. Die durchschnittliche Vergütung 

der Arbeitnehmer umfasst den Personalaufwand für Löhne und Gehälter, für Nebenleistungen, 

für Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie für jegliche dem Geschäftsjahr zurech-

nenden kurzfristig variablen Vergütungsbestandteile. Somit entspricht, im Einklang mit der 

Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats, auch die Vergütung der Arbeitnehmer im 

Grundsatz der gewährten und geschuldeten Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG.  

Die PEH AG nimmt für die Angabe der durchschnittlichen Veränderung der Arbeitnehmer die 

Übergangsregelung gem. § 26j Abs. 2 Satz 2 EGAktG in Anspruch, nach der sich der Zeitver-

gleich der durchschnittlichen Veränderung der Arbeitnehmer über die nächsten Jahre sukzes-

sive aufbaut und entsprechend im Geschäftsjahr lediglich zwei Vergleichsperioden angegeben 

werden.  
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Geschäftsjahr 

2020 2021 

Verän-

derung 

in % 

2022 

Verän-

derung 

in % 

2023 

Verän-

derung 

in % 

2024 

Verän-

derung 

in % 

 T€ T€  T€  T€  T€  

          

Ertragsentwicklung          

Jahresüberschuss 2.449 4.037 64,8% 470 -88,4% 2.291 387,4% 4.810 110,0% 

Konzern- 

Jahresüberschuss 5.193 9.664 86,1% 5.817 -39,8% 6.526 12,2% 7.296 11,8% 

Konzern- Eigenkapital 24.940 29.403 17,9% 30.612 4,1% 29.531 -3,5% 30.767 4,2% 

Konzern- Eigen-

kapitalrendite 20,8% 32,9%  19,0%  22,1%  23,71%  

          

Vorstandsvergütung          

Martin Stürner 423 508 20,1% 383 -24,6% 400 4,4% 442 10,5% 

          

Aufsichtsratsvergütung          

Rudolf Locker 49 48 -2,0% 32 -33,3% 40 25,0% 40 0,0% 

Gregor Langer 70 70 0,0% 50 -28,6% 30 -40,0% 30 0,0% 

Prof. Dr. Hermann Wagner 23 24 4,3% 24 0,0% 20 -16,7% 20 0,0% 

          

Durchschnittliche Vergü-

tung Arbeitnehmer          

Arbeitnehmervergütung  84  101 20,2% 107 5,9% 100 -6,5% 

 

 

 

 

Frankfurt am Main, den 24. April 2025 

 

 

.............................  

  Martin Stürner 

       Vorstand                       
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach 

§ 162 Abs. 3 AktG 

An die PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main, für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben 

nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 

AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen 

die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich 

nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG un-

ter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 

AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und 

diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Quali-

tätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfer-

praxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferord-

nung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der An-

forderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergü-

tungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG 

entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-

ten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 

allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und 

hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 
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Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 

Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben 

die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 

Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 

einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

Frankfurt am Main, den 24. April 2025 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Fatih Agirman ppa. Ruth Koddebusch 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 

 



 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

 Lizenziert für/Licensed to: PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |4319723
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